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Gegenstand und Bedeutung

Geschichte

Beschäftigungsverbot für Kinder unter 9 Jahren

Preußen: 1839

Höchstarbeitszeit für Jugendliche bis 16 Jahren
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Gegenstand und Bedeutung

Geschichte

1869: Gewerbeordnung (GewO)

Mitte bis Ende 19. Jahrhundert

1891: Zulassung von Fabrikausschüssen

http://www.jurati.de


© Fachanwalt für Arbeitsrecht  Michael Loewer    www.jurati.de
Anwaltssozietät Jurati, Schönhauser Allee 83, 10439 Berlin 9

1  Grundlagen des Arbeitsrechts

Gegenstand und Bedeutung

Geschichte

1918: 8 h / Tag; 48 h / Woche

Weimarer Republik

1919: Koalitionsfreiheit (159 WRV)

1920: Betriebsrätegesetz (BRG) 1923: Schwerbeschädigtengesetz

1926: Arbeitsgerichtsbarkeit 1927: Mutterschutzgesetz
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Geschichte

Beseitigung des freien Kollektivrechts

Nationalsozialismus

1938: Arbeitszeitordnung (AZO)
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Gegenstand und Bedeutung

Geschichte

1949: Koalitionsfreiheit (Art. 9 Abs. 3 GG)

Bundesrepublik Deutschland

1951: Montanmitbestimmung

1951: Kündigungsschutz (KSchG) 1952: Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)

1963: Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) 1969: Lohnfortzahlungsgesetz (LFZG)

1976: Mitbestimmungsgesetz (MitbestG) BErzGG, AGG, PflegeZG, GenDG
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Begriff
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Berufliche und persönliche Entwicklung
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Bedeutung

Erwerbstätigkeiten nach Wirtschaftbereichen

Abhängigkeitsverhältnis

Bevölkerung / Erwerbstätigkeiten

(Ausschließliche) Erwerbsgrundlage

Bevölkerung: rund 82 Millionen
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Beschäftigte / Arbeitslose
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Bevölkerung: rund 82 Millionen
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Bedeutung

Haftungsprobleme

Abhängigkeitsverhältnis

Fremde Gefahrenbereiche

(Beschränkte) Haftung des Arbeitgebers

Innerbetrieblicher Schadensausgleich
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Gegenstand und Bedeutung

Bedeutung

Staatliche Reglementierung

Besondere Schutzbedürftigkeit

Individualschutz

Bestandsschutz

Arbeitsschutz

Beispiele:

Bestandsschutz: KSchG, §§ 14 ff. TzBfG …

Arbeitsschutz: ArbZG, JArbSchG …

http://www.jurati.de


© Fachanwalt für Arbeitsrecht  Michael Loewer    www.jurati.de
Anwaltssozietät Jurati, Schönhauser Allee 83, 10439 Berlin 25

1  Grundlagen des Arbeitsrechts

Gegenstand und Bedeutung

Bedeutung

Staatliche Reglementierung

Besondere Schutzbedürftigkeit

Kollektivschutz

Mitbestimmung auf Unternehmensebene

Mitbestimmung auf betrieblicher Ebene

Beispiele:

Unternehmensebene: MitbestG, Montan-MitbestG, 
§§ 47 ff, 54 ff. BetrVG, EBRG.

Betriebliche Ebene: BetrVG, SprAuG
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Gegenstand und Bedeutung

Bedeutung

Arbeitsgerichtsbarkeit

Besondere Schutzbedürftigkeit

Praxisnahe und sachkundige Besetzung

Zuständigkeit bei Doppelrelevanz
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Gestaltungsfaktoren

Rechtsquellen

Internationale Normen

Nationale Normen

Individualvereinbarung

Leistungsbestimmungsrecht
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Internationale Normen

Europäisches Recht

Völkerrechtliche Grundlagen
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Internationale Normen

Völkerrechtliche Grundlagen
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Gestaltungsfaktoren

Rechtsquellen

Internationale Normen

Europäisches Recht

Grundrechtscharta der Europäischen Union

Rechtsverordnungen der Europäischen Union

Richtlinien der Europäischen Union
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Gestaltungsfaktoren

Rechtsquellen

Nationale Normen

Einfaches Fachrecht

Verfassungsrecht

Kollektivrecht
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Gestaltungsfaktoren

Rechtsquellen

Nationale Normen

Gleichbehandlung: Art.. 3abs 3 GG

Verfassungsrecht

Vertragsfreiheit: Art. 2 Abs. 1 GG

Berufsfreiheit: Art. 12 Abs. 1 GG

Eigentumsgarantie: Art. 14 Abs. 1 GG

Sozialstaatsgebot: Art. 20 Abs. 1, 28 Abs. 1 GG
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Einfaches Fachrecht
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Gestaltungsfaktoren
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Nationale Normen

Einfaches Fachrecht

Arbeitsrecht

Schutzgesetze
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Gestaltungsfaktoren

Rechtsquellen

Nationale Normen

Einfaches Fachrecht

Sozialrecht

Sozialversicherung: SGB V ff. 

Arbeitsförderung: SGB II f.
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Gestaltungsfaktoren

Rechtsquellen

Nationale Normen

Betriebs- / Dienstvereinbarungen

Kollektivrecht

Tarifverträge

Kirchen: „Dritter Weg“
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Gestaltungsfaktoren

Rechtsquellen

Nationale Normen

Verfassungsrechtliche Grundlage: Art. 9 Abs. 3 GG

Kollektivrecht

Tarifverträge

Vergütungsgefüge und tarifdispositives Recht

Beispiel: Nach § 622 Abs. 4 S. 1 BGB dürfen die Tarif-
vertragsparteien auch zu Lasten der Arbeitneh-
mer kürzere als die in § 622 Abs. 2 S. 1 BGB vor-
gesehenen Mindestkündigungsfristen vereinba-
ren.
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Gestaltungsfaktoren

Rechtsquellen

Individualvereinbarung

Ungeschriebenes Recht

Geschriebene Abreden
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Gestaltungsfaktoren

Rechtsquellen

Individualvereinbarung

Nebenabreden

Geschriebene Abreden

Arbeitsverträge
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Gestaltungsfaktoren

Rechtsquellen

Individualvereinbarung

Schlüssige vertragliche Vereinbarungen

Ungeschriebenes Recht

Ausdrückliche mündliche Vereinbarungen

Beispiel:

Rechtsverbindliche Vereinbarungen können auch 
durch so genanntes schlüssiges (konkludentes) 
Verhalten zustande kommen. So geht die Recht-
sprechung bei der „betrieblichen Übung“von einer 
schlüssigen Änderung der vertraglichen Vereinba-
rungen aus.
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Gestaltungsfaktoren

Rechtsquellen

Leistungsbestimmungsrecht

Begrenzung nach § 315 BGB

Weisungsrecht: § 106 GewO
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Gestaltungsfaktoren

Rangverhältnisse

Normenhierarchie

Durchbrechung
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Gestaltungsfaktoren

Rangverhältnisse

EU-Grundrechtscharta

Normenhierarchie

Grundgesetz

Fachgesetze

Rechtsverordnungen

Vertragsrecht

Rechtsverordnungen Richtlinien

Kollektives Vertragsrecht Individualvertragsrecht
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Gestaltungsfaktoren

Rangverhältnisse

Zwingende Rechtsvorschriften

Durchbrechung

Abdingbares (dispositives) Recht
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Gestaltungsfaktoren

Rangverhältnisse

Zwingende Rechtsvorschriften

Durchbrechung

Höherrangiges zwingendes Recht

Ggf. Ermittlung durch Auslegung

Beispiel: Sofern keine Ausnahmekonstellation im Sinne 
des § 622 Abs. 5 BGB gegeben ist, schreibt § 622 
Abs. 2 S. 1 BGB für eine Kündigung durch den Ar-
beitgeber abhängig von der Dauer der Beschäfti-
gung gestaffelte  Kündigungsfristen vor. Davon 
darf nicht durch arbeitsvertragliche Abmachung zu 
Lasten eines Arbeitnehmers abgewichen werden.
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Gestaltungsfaktoren

Rangverhältnisse

Abdingbares (dispositives) Recht

Durchbrechung

Geltung, soweit keine

Abweichung durch Abrede

Beispiel: § 616 BGB verpflichtet den Arbeitgeber unter 
den dort genannten Voraussetzungen die Vergü-
tung fortzuzahlen, obwohl keine Arbeitsleistung 
erbracht wird. Da § 616 BGB nicht erwähnt wird, 
ergibt der Umkehrschluss aus § 619 BGB, dass 
die Entgeltfortzahlungspflicht im Sinne des § 616 
BGB vertraglich ausgeschlossen werden darf.
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Anwendungsbereich

Erwerbsgruppen

Das Arbeitsverhältnis

Beschäftigungsverhältnis
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Anwendungsbereich

Erwerbsgruppen

Selbständig Tätige

Abhängig Beschäftigte
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Anwendungsbereich

Das Arbeitsverhältnis

Privatrechtlicher Vertrag

Dienstleistung gegen Entgelt

Persönliche Abhängigkeit

In einem Arbeitsverhältnis steht, wer auf Grund privat-
rechtlichen Vertrags verpflichtet ist, für einen an-
deren (Arbeitgeber) in persönlicher Abhängigkeit 
Dienste gegen Entgelt zu erbringen hat.
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Anwendungsbereich

Das Arbeitsverhältnis

Privatrechtlicher Vertrag

ó Öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis

ó Gesetzliche Verpflichtung
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Anwendungsbereich

Das Arbeitsverhältnis

Privatrechtlicher Vertrag

ó Öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis

Beamte, Richter, Soldaten

Hoheitlicher Bindungsakt
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Anwendungsbereich

Das Arbeitsverhältnis

Privatrechtlicher Vertrag

ó Gesetzliche Verpflichtung

Kinder für Eltern: § 1619 BGB

Ehegatten füreinander: § 1360
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Anwendungsbereich

Das Arbeitsverhältnis

Dienstleistung gegen Entgelt

Dienst für einen anderen

Entgeltliche Tätigkeit
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Anwendungsbereich

Das Arbeitsverhältnis

Dienstleistung gegen Entgelt

Dienst für einen anderen

Wesen der Dienstleistung

Abgrenzung von anderen Tätigkeiten
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Anwendungsbereich

Das Arbeitsverhältnis

Dienstleistung gegen Entgelt

Dienst für einen anderen

Wesen der Dienstleistung

Leistungsinhalt: Tätige Anwesenheit geschuldet

Zeit wird fremdnützig zur Verfügung gestellt
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Anwendungsbereich

Das Arbeitsverhältnis

Dienstleistung gegen Entgelt

Dienst für einen anderen

Abgrenzung von anderen Tätigkeiten

Eigennützigkeit: Beiträge von Gesellschaftern

Verbandsrechtliche Bindungen (Vereine)
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1  Grundlagen des Arbeitsrechts

Anwendungsbereich

Das Arbeitsverhältnis

Dienstleistung gegen Entgelt

ó Tätige Gefälligkeiten

Entgeltliche Tätigkeit

ó Auftrag: §§ 662 ff. BGB
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1  Grundlagen des Arbeitsrechts

Anwendungsbereich

Das Arbeitsverhältnis

Persönliche Abhängigkeit

Fremdbestimmte Arbeitsorganisation

ó Wirtschaftliche Abhängigkeit
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1  Grundlagen des Arbeitsrechts

Anwendungsbereich

Das Arbeitsverhältnis

Persönliche Abhängigkeit

Fremdbestimmte Arbeitsorganisation

Abgrenzung zur Selbständigkeit

Grad der Weisungsgebundenheit

Eingliederung ohne Gestaltungsfreiheit

Gesamtbetrachtung erforderlich
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1  Grundlagen des Arbeitsrechts

Anwendungsbereich

Das Arbeitsverhältnis

Persönliche Abhängigkeit

Fremdbestimmte Arbeitsorganisation

Abgrenzung zur Selbständigkeit

Definition in § 84 Abs. 1 S. 2 HGB 

Umkehrschluss für Abhängigkeit
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1  Grundlagen des Arbeitsrechts

Anwendungsbereich

Das Arbeitsverhältnis

Persönliche Abhängigkeit

Fremdbestimmte Arbeitsorganisation

Grad der Weisungsgebundenheit

Inhalt der Tätigkeit

Ort der Erbringung

Zeitliche Verfügbarkeit

Hinsichtlich der Art und Weise der Leistungserbringung 
bedarf es einer hochgradigen Eingebundenheit. 

Beispiele:

Profifußballspieler unabhängig vom Verdienst.

Leitende Angestellte ohne Organstellung.

Chefärzte in Kliniken.

GmbH-Geschäftsführer hält der BGH grundsätz-
lich nicht für geeignet, Arbeitnehmer zu sein. Das 
BAG differenziert dagegen.
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1  Grundlagen des Arbeitsrechts

Anwendungsbereich

Das Arbeitsverhältnis

Persönliche Abhängigkeit

Fremdbestimmte Arbeitsorganisation

Eingliederung ohne Gestaltungsfreiheit

Vorgegebene Arbeitsmittel

Fremdbestimmte Struktur

Der betrieblich-organisatorische Apparat wird nicht 
vom Beschäftigten gestellt.  

Beispiele:

Schulungsveranstaltungen bei Kunden.
Kundenbesuche von Vertriebsmitarbeitern.
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1  Grundlagen des Arbeitsrechts

Anwendungsbereich

Das Arbeitsverhältnis

Persönliche Abhängigkeit

Fremdbestimmte Arbeitsorganisation

Gesamtbetrachtung erforderlich

Tatsächlicher Vollzug

Untaugliche Indizien

Taugliche Indizien

http://www.jurati.de


© Fachanwalt für Arbeitsrecht  Michael Loewer    www.jurati.de
Anwaltssozietät Jurati, Schönhauser Allee 83, 10439 Berlin 64

1  Grundlagen des Arbeitsrechts

Anwendungsbereich

Das Arbeitsverhältnis

Persönliche Abhängigkeit

Fremdbestimmte Arbeitsorganisation

Gesamtbetrachtung erforderlich

Tatsächlicher Vollzug

Wirkliche Übereinkunft

Praktische Handhabung

Da die meisten arbeitsrechtlichen Vorschriften zwingen-
den Charakter haben, ist es den Vertragsparteien 
versagt, über die Arbeitnehmereigenschaft zu dis-
ponieren und den Status frei festzulegen.

Bezeichnen die Beteiligten dagegen ihr Vertragsverhält-
nis ausdrücklich als „Arbeitsvertrag“, lässt sich der 
eindeutige Wille aus der Bezeichnung schließen.
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1  Grundlagen des Arbeitsrechts

Anwendungsbereich

Das Arbeitsverhältnis

Persönliche Abhängigkeit

Fremdbestimmte Arbeitsorganisation

Gesamtbetrachtung erforderlich

Untaugliche Indizien

Bezeichnung im Vertragstext

Entgeltabrechnung

Beispiele:

Die Bezeichnung einer Reinigungskraft im Vertragstext 
als freie Mitarbeiterin genügt für sich gesehen nicht.

Ebenso wenig genügt der Abzug von Lohnsteuern und 
Sozialversicherungsbeiträgen in einer Gehaltsabrech-
nung.
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1  Grundlagen des Arbeitsrechts

Anwendungsbereich

Das Arbeitsverhältnis

Persönliche Abhängigkeit

Fremdbestimmte Arbeitsorganisation

Gesamtbetrachtung erforderlich

Taugliche Indizien

Typische Merkmale der Selbständigkeit

Keine höchstpersönliche Leistungspflicht

Beispiele:

Eigenständiger Auftritt am Markt (z.B. durch Werbung) 
spricht für Selbständigkeit.

Wer seine Leistung unter Einsatz von Fremdkräften er-
bringen darf, ist selbständig.
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1  Grundlagen des Arbeitsrechts

Anwendungsbereich

Das Arbeitsverhältnis

Persönliche Abhängigkeit

ó Wirtschaftliche Abhängigkeit

Selbständige wirtschaftliche Betätigung

Arbeitnehmerähnliche Dienstnehmer
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1  Grundlagen des Arbeitsrechts

Anwendungsbereich

Das Arbeitsverhältnis

Persönliche Abhängigkeit

ó Wirtschaftliche Abhängigkeit

Selbständige wirtschaftliche Betätigung

da auch zwischen Unternehmern denkbar

Wirtschaftliche Abhängigkeit nicht ausreichend,

Beispiel:

Zulieferer in der Automobilindustrie sind häufig 
von nur einem Auftraggeber wirtschaftlich ab-
hängig, jedoch ohne Zweifel als Selbstständige 
anzusehen.
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1  Grundlagen des Arbeitsrechts

Anwendungsbereich

Das Arbeitsverhältnis

Persönliche Abhängigkeit

ó Wirtschaftliche Abhängigkeit

Arbeitnehmerähnliche Dienstnehmer

da persönliche Situation nicht entscheidend

Wirtschaftliche Abhängigkeit nicht erforderlich,

So genannte arbeitnehmerähnliche Dienstnehmer ste-
hen zwar nicht in persönlicher Abhängigkeit zu 
ihrem Dienstgeber, werden aber auf Grund der 
starken wirtschaftlichen Abhängigkeit Arbeitneh-
mern in einigen Bereichen gleichgestellt, wenn 
sie als sozial vergleichbar schutzwürdig anzuse-
hen sind.

Beispiele:
§ 2 S. 2 BUrlG: bezahlter Erholungsurlaub.

§ 5 Abs. 1 S. 1 ArbGG: Arbeitsgerichtsbarkeit
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1  Grundlagen des Arbeitsrechts

Anwendungsbereich

Beschäftigungsverhältnis

Sozialversicherungsrechtlicher Begriff

Versicherungspflicht: § 7 Abs. 1 SGB IV

http://www.jurati.de

